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Gesetze, Rechtsverordnungen, Verwaltungsanordnungen 

Kirchengesetz zur Änderung und Ergänzung des Kirchenge
setzes über die Wahl und das Ausscheiden der Pröpste in der 
Nordelbischen Ev.-Luth. Kirche (Pröpstegesetz) vom 23. Juli 
1977 (GVOBl. S. 167) in der Fassung der Kirchengesetze vom 
19. Januar 1986 (GVOBl. S. 70) und 31. Januar 1987 (GVOBl.
S. 25) und der Rechtsverordnung vom 13. Februar/12. März
1990 (GVOBI. S. 141)

vom 22. September 1990 

Die Synode hat das folgende Kirchengesetz beschlossen: 

Artikel I 

Das Pröpstegesetz vom 23. Juli 1977 (GVOBL S. 167) i.d.F. der 
Kirchengesetze vom 19. Januar 1986 (GVOBI. S. 70) und 

31. Januar 1987 (GVOBI. S, 25)und der Rechtsverordnung vom
13. Februar/12. März 1990 (GVOBl. S. 141) wird wie folgt ge
ändert und ergänzt:

1. § 2 Abs. 1 Buchst. b) wird wie folgt gefaßt:

„b) der Bischof des Sprengels, der für den Zeitraum eines
Wahlverfahrens von seinem ständigen Stellvertreter 
vertreten werden kann." 

2. § 3 Abs. 1 erhält folgende Fassung:

„Den Vorsitz im Wahlausschuß führt der Bischof oder sein
ständiger Stellvertreter, bei deren Verhinderung das an Le
bensjahren älteste theologische Mitglied des Wahlausschus
ses."
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3. § 5 Abs. 2 Satz 2 erhält folgende Fassung:

„Für den Wahlvorschlag muß die schriftliche Erklärung
vorliegen, daß die Vorgeschlagenen bereit sind, eine auf sie
entfallende Wahl anzunehmen."

4. § 5 wird wie folgt geändert:

a) Absatz 3 wird um folgenden Satz ergänzt:
„Jedes Mitglied der Synode kann nur einen Kandidaten
unterstützen."

b) Es wird folgender neuer Absatz 4 eingefügt:
,,Bestehen nach dem Pfarrergesetz der VELKD in der je
weiligen Fassung Bedenken gegen die Wählbarkeit des
nach Absatz 3 Vorgeschlagenen, so hat der Wahlaus
schuß dies den Mitgliedern der Kirchenkreissynode, die
den Wahlvorschlag der Kirchenkreissynode vorlegen,
mitzuteilen."

c) Der bisherige Absatz 4 wird Absatz 5

d) Der bisherige Absatz 5 wird Absatz 6

'i. § 6 Abs. 3 erhält folgende Fassung: 

,,Anschließend erteilt er einem Mitglied des Wahlausschus
ses und im Fall eines Vorschlages nach§ 5 Abs 3 einem Spre
cher das Wort zur Begründung des Wahlvorschlages. Eine 
Aussprache findet nicht statt." 

b. § 8 erhält folgende Fassung:

„(1) End.et die Wahlzeit des Propstes nach Vollendung des
55. Lebensjahres, aber vor Vollendung seines 65. Lebensjah
res, kann seine Amtszeit bis zur Erreichung des gesetzlichen
Ruhestandes für Pastoren ,·erlängert werden. Er tritt mit
Ablauf des Monats, in dem er das 65. Lebensjahr vollendet
hat, in den Ruhestand.

(2) Wird der zur Wiederwahl bereite Propst nicht gewählt,
kann er abweichend vom Kirchengesetz über die Anwen
dung und Ausfühnmg des Pfarrergesetzes der VELKD in
der jeweiligen Fztssung, auch wenn er das 62. Lebensjahr
noch nicht vollend et hat, mit Ablauf der Amtszeit und nach
Vollendung des 60. Lebensjahres als Pastor in den Ruhe
e>tand treten."

Artikel Tl 

Die Kirchenleitung wird ermächtigt, das Pröpstegesetz unter 
gleichberechtigter Verwendung der weiblichen und männli
chen Sprachform neu zu fassen, dabei Unstimmigkeiten des 
v\'ortlauts zu beseitigen und das Gesetz in dieser Form neu be
kanntzumachen. 

.\ rtikl'l 111 

l)iL',[·� \,c·�c·l/ tritl c1m r,1:-:c· nach scinc'r Vcrk.indung in Kraft.

Kiel, den lO. Dezember 1 Q9l)

Die Kirchenleitung 
Prof. Dr. Wilckens 
ßischoi unci Vllrsitzt.'nder 

Rechtsverordnung 
über die Wahl und Berufung zum Theologischen Beirat 

vom 3. Dezember 1990 

Die Kirchenleitung hat aufgrund von Artikel 101 Abs. 1 der 
Verfassung die folgende Rechtsverordnung beschlossen: 

1. Wahl von Mitgliedern des Theologischen Beirates
durch die Pastorenkonvente nach Artikel 101 Absatz 1

Buchstabe b der Verfassung 

§1

Wahlausschuß 

(1) Für die Vorbereitung der Wahl von Mitgliedern des
Theologischen Beirates durch die Pastorenkonvente wird in 
jedem Sprengel ein Wahlausschuß gebildet. Er wählt sich einen 
Vorsitzenden oder eine Vorsitzende. 

(2) Jeder Pastorenkonvent wählt innerhalb von sechs
Monaten nach der ersten Tagung der Synode aus seiner Mitte 
je einen Pastor oder eine Pastorin in den Wahlausschuß. 

(3) Im gegliederten Kirchenkreis gilt als Pastorenkonvent im
Sinne von Absatz 2 die Gesamtheit der Pastorenkonvente in 
den Bezirken. 

i:;2 
Wahl vorschlag 

(1) Der Wahlausschuß wird innerhalb von zwei Monaten
nach Ablauf der Frist gemäß§ 1 Absatz 2 durch das Nordelbi
sche Kirchenamt einberufen. 

(2) Er stellt einen Wahlvorschlag auf, in den sechs Pastoren
oder Pastorinnen aufzunehmen sind, die im Sprengel eine Ge
meindepfarrstelle innehaben oder verwalten. Der Wahlvor
schlag wird mit einfacher Mehrheit beschlossen und nach Ein
holung der Zustimmung der Vorgeschlagenen von dem oder 
der Vorsitzenden des Wahlausschusses dem Nordelbischen 
Kirchenamt mitgeteilt. 

(3) Der nach Absatz 2 aufgestellte Wahlvorschlag ist vom
Nordelbischen Kirchenamt getrennt für jeden Sprengel auf 
Stimmzettel zu übertragen, die die :\!amen der Vorgeschlage
nen in alphabetischer Reihenfolge mit Anschrift enthalten. Auf 
dem Stimmzettel ist der Tag anzugeben, an dem er spätesten:-; 
beim Nordelbischen Kirchenamt eingegangen sein muß (nach 
§ 3 Absatz 2).

§3
Wahl

(1) Innerhalb von einem Monat nach Ablauf der in § 2
Abs,üz 1 bestimmten Frist ver5endet das ?\ordclbische Kir
chenamt über den jeweils zmtirndigen Prop�t oder die je,veils 
zustiindigl' Pmp�tin je einen Stimnvcttcl an jedt·s ,,·ahlbcrech
tigtl' Mitglied dc'r l'c1"torl'n kum ,,ntl' im Sprl'ng,·l. \ \,1hJ lwrech
tigl sind dil' l'.i,torL'n <lckr l ',1,t, ,rinnen, die im ll,·rt·ic h des Kir 
chenkrebes eine Pfarrstelle innt>haben oder ven,·<llten sowie 
die Pastoren und Pastorinnen im Kirchenkreis,-1.'rband. Der 
jeweils zuständige Propst oder die Pröpstin prüft die Wahlbe
rechtigung. Pröpste und Pröpstinnen sind nicht \\'ahlberech
tigt und nicht \\';folb.u. 

(2) Dil'1,·,1hlbcrl'chtigt,·n l\1,t"rL'il und l'c1stun111wn kn'UZL'tl
eilwn Namen ,1ut dl'm Slimn11dtt'i ,rn und sc•nckn 1h11 innl'r
halb der aut den, Stirnzettel angegebenen Frist <§ 2 Absatz 3) 
andasNordelbische Kirchenamt zurück. Ist mehr al,; ein Name 
angekreuzt, ist der Stimmzettel ungültig. 
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(3) Das I'\l,rdelbische Kirchenamt stellt fest, v,:ieYiele
Stimmen jedL·r oder jL·de der V,1rgeschlc1genen erh,1lten hat. 
CL'\1 ,1hlt i�t J<: Spn•ngc•l c:kr od,-r diL' Vurgv�chlc1gL't1e, der ULkr 
die die meisten Stimmen erhalten hat. Bei Stimmengleichheit 
entscheidet ll<'lS Los, das ein Mitglied des '.\Jordelbischen Kir
clwn,1rnll's zu /ichcn h,lt. 

II. Weitere Wahlen und Berufungen nach Artikel 101
Absatz l Buchstaben a, c bis f der Verfassung

§-l-

Fristen 

(1) Die Wahlen und Berufungen von \lttgliedern des Theo
]pgi�. hen lkir,1l,·� n.ich .\rtikl'l 1 \i] 1\b�.1t.1 J Bmh•,:,1h,·11 '1 i. ,:J, 
d), "1 und f) der Verl<l;,sung linden mnerh.ilb tolg,•ndcr hioten 
statt: 

1. Die· /\1ei 1um Ces,1mlk,1m·,·nt der l'nip�ll' /ll \\'iihienclen
l'rl1pste uder Prüp�tinnen ,,·erden rnnerh,1lb von dLht
l\.lunaten ncich der er,ten Ta:;ung der Svnode gewählt.

2. D1t· drei 1·(m der l\.rndelbi�, h,•n Svnu,ic· ,rn� ihrn Milk /ll
w,\hlenden \1itglil•der vverden au! der dritten Tagung der
je11 eiligen Srnode gewählt.

J. lli,· drei\ Pll dl'r K,mrnwr fur Dienst,· und Werke zu 1\·,1\i-
11::•nden Mitglieder, dc1runter e111 TheolL1ge oder eine Thec1lo
gin, werden innerhalb von acht Monaten nach der ersten
T,1.c,Lmg dvr Svnodc, gl'wiihlt.

4. Die zwei n,m !3ischutskollegium zu berutenden Theol\lgen
oder Theologinnen werden innerhalb ,·on Z\\·ei Monaten
n,1ch der d tt,,n T21,;lmg <for c;\·mide berufen.

5. Je ein von der Theologischen Fakullat dt:r LiniYersitat Kiel
und dem Fachbereich Evangelische Theologi" der Unin'r
-,ilclt l lc1ml0urg zu ,•ntscndendt·r Pn,lc-ssor ll'ird inncrh,ilb
, ,m acht \[unten nc1,h der ers\l'n l,1gung der Sy1wde
benannt.

('.li lc-dc-s \lit:2,licd ckr vV,1hl- lJtlc•r ßernfungsc,n·mien nc1.:h
Abs,,tz 1, Zilll>rn l b1, •l. hat su \·it•1c �,timmvn, 1vie d,1s 
Gremium Mitglieder in dm Theolgischen 13eirc1t zu wählu1 
odt'r 7ll ben1h•n hat. ,-\l:s Mitglieder dec: Tiwologi'-chen Beir.i
lt·s smd die \,,rgc•s,hL1,;l'llt•n ,c:;•,'\\<1hll. ,i1,· d1t· lw, liste �t1rn
menz,1hl erhaltt-n haben. Bt:i :otirnmeng!t,ichheit entscheidet 
das L,s. Für die \Viihlbc1rkeit g1:t § 10 Ab�atz I unci 2 W.ihi,.:e
sl'l1 ('nlsprniwnci. 

TH. Erliischen der Mitgliedsch,1ft, Nachw,,hl 

�:; 
Erlöschen der Mitgliedschaft 

In den Fallen des Artikels 119 Abs,ltz 3 der Verfassung der 
Nordelbischen Ev.-Luth. Kirche erlischt die Mitgliedschaft im 
Theologischen Beirat. 

§6
Naclw,·ahl und Nachberufung 

( 1) Scheidet ein Mitglied des Theologischen Beirates aus, das
nach Artikel 101 Absatz 1 Buchstaben c) bis f) gew!ihlt oder 

bemfen worden ist, so ist urn·erzüglich ein neues :Vlitglied zu 
\1 :ihlen ockr zu h,-n1 fL,n. 

t 2i Scl1eiciet ein Mitglied dö Theologischen Beirates aus, das 
n,ich Artikel 101 Absiltz 1 Buchstaben a i und bl der Verfas,ung 
g,'\1·,ihlt wurden ist.'" rückt L1L'l' Bc\1 L'tl1cr odL·r diL' BL·\,·L-rbc
rin nach, d,:r uder die auf dem\ Vahlvubchlcig des Cesarn lkoll
vents der Pröpste oder auf dem Wahh·orschlag des bf'treffen
Ll{'ll Sprengels unter den '-:ichtgewahlten die höchste Stirn·· 
nwnzahl t•rr,·icht h,it 

JV. Wahlp rüfung, Lbergangs- und Schlußbcstimmungcn 

Wc1hl1°rüftmt; 

Fü.r die \V.ihlprü.tun:; gilt§ 98 des Kirchengcc,etzes übLT die 
Besetzung der Kirchenvorsfände und derSvnoden der \:ordel
b1,, lwn Kirche 1.d.f·. 1·t1m ICI. und 20. l,1nu,ir ]'·"1ll (CVClUI. S. 
f,-J- l entsprechend. 

Lbergang,�bestin1111ungen 

11 l Der nach altem Recht gebildete Theolugische Beirc1t 
bl,·ibt n,ich .\rllkl'l II ;\bsat/ 2 des Kir,lieng,·,d/es /.\II' .\nd,·
rung der\ t'rtc1ssU1\,; der 1\iurdelbischen E\'.- Lllth. Kirche: \'0111 
21. :\:ovember 198cJ ICVOBI. 1990 S. lJ im Amt. bis der erste
n,ich di,".;cr Rechh\ c•rordnung und h•ruicnc Theo-

Bei r,lt sich konqitu il'rt lu l. 

12 'i Sind innerh,1lb der Frist des Abs,,ties 1 '\',,,. lm·,1 hl,·"' Pdt•r 
0,,1,hbL·rutungcn llclch ArllLL•l l()J J\[,s,,t,/ l l3u,·i,:,1.,1bc ,1, ud,•1 
Buchstabe ti der V,:,rfassung (,1lte Fassung) n1n:unehnw11, so 
erfolgen diese 

1111 1:allc des llm h,LlbL'J\ ,11 durch dvn l'ruF"lc'k,1m·n1t de� 
il'weiligen Sprengels; 

·m fall(' d,•.; Bucl1,t,1lwn f1 durch di,· Kirt·h1. 11],.,itung

�9 
111kr,ili lrc•l, ·n 

Diese Rec. htS\'t:Wrd nung tritt ,1111 
dung in Krzüt. 

KL-Nr. 930 / 90 

Kiel, den J. Dc.1embc-r ICJl/0 
Uic Kircl1<_•11kit1.111:� 
Dr. \\i lcken,., 

Bischof und Vorsitzender 
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Rechtsverordnung 
zum Datenschutz in kirchlichen Krankenhäusern 

Yom 8./9. Oktober 1990 

Die Kirchenleituns h,ll aufgrund nm :\rt. 81 Abs. 2 der \·er
fassung der Nordei bischen Ev.-Luth. Kirche yom 12. Juni 1976 
in der Fassung vom 21. '-Jovember 19S9 (GVOBI. 1990, 5. L 13) 
und§ 11 Abs. 2 des Kirchengesetzes über den Datenschutz der 
EKD (DSC-EKD) in der Fassung \Off\ 1:1. November 1984 
(C\l )KI. l 98'i, S. 1h11 cl lc' fulgendL' 1-i.L\-lü,\·l'fOninung erlci,,L'n: 

§1
Geltungsbereich 

(1) Diese Verordnung gilt für alle kirchlichen Krankenhäu
"l'L die in der lJl)er,icht nach§ 1 .\b�. 2 DSG-EKD geführt 
"vrdL·n, ohne Rücb1ch t ,Htf dcrl'n Rt'c hhform. 

(21 Diese Verordnung regelt dl'n Sclrn tz perspm•nh·1ugc·ncr 
Daten von Patienten und Patientinnen eines Krankenhauses 
(Patientendaten), unabhängig von der Form ihrer Erhebung, 
der ,-\rt ihrer Verarbeitung und Nutzung. Als Patientendaten 
gelten auch pers(menbezogene Daten Dritter, die dem Kran
kenh,1u, im 7u,,immc•nh,rng mit dt-r lkhandlunt-': lwkrnnl 
\\·t-rckn. 

(3) Soweit in dieser \'erordnung nichts anderes bestimmt ist,
gelten das Kirchengesetz der EKD über den Datenschutz und 
die zu seiner Durchführung ergangenen Vorschriften. \ Veiter
gehende kirchliche Rechtsvorschriften sowie die ärztliche 
Selm c·igcpflicht blc-ihc•n unlx•rührt. 

§2

Umfang der Datenverarbeitung 

(1) Patientendaten durfen nachl\.1aßgabe des§3Abs.1 DSG
EKD im Krankenhaus nur erhoben, \ L'r,irbeitct und gc•nutzl 
\\ L'rdvn, sowL·it 

l. dil'� im Rahmen dl', ßchandlungsn:'rhiiltnisses cin�L"hlie!?
lich der wrwaltungsmäßigen Ab,\·icklung und Leistungs
berechnung, zur Erfüllung der mit der Behandlung im Zu
sammenhang 5tehenden Dokument,1tionspflichten oder
eines damit 7u,,1mrnenhängendcn Rechtsstreits erforder
lich 1st odl'r

2 vinl' staatliche L'dt-r kirchliche RL·chtworschrift die-.. Hir
schreibt oder erlaubt oder 

_.,_ der oder die Betroffene eingewilligt hat. 

(2) Die Eimvilligung gemä!s Abs. 1 :\r. 3 bedarf der Schrift
form . ..,,,1\·eit nicht 1, L'gvn bl'sundl'rt-r L mstiindL· eine ,mdL·rL' 
F,irm ,rngt·messL'n i,t. \Vird die Eirmill1gung wt>gcn h•,,,ndl'
rer Lmstände nur mündlich erteilt .. su 1�t diL's vom Kr,mkcn
haus in den Unterlagen zu vermerken. Wird die Einwilligung 
zusammen mit anderen Erklärungen schriftlich erteilt, ist der 
oder die Betroffene hierauf schriftlich hinzuweisen. 

(3) Die Angabe der Religionszugehörigkeit bei der Patien
tenaufnahme ist freiwillig. 

§3
Übermittlung und Nutzung von Patientendaten im 

Krankenhaus 

(1) Die Übermittlung und Nutzung von Patientendaten in
nerhalb des Krankenhauses einschließlich der Krankenhaus
seelsorge und eines Sozialdienstes im Krankenhaus sind nur 
zulässig, soweit dies zur jeweiligen Aufgabenerfüllung erfor
derlich ist. 

(2) Für die Gl:lermittlung von Patientendaten zwischen Be
handlungseinrichtungen verschiedener Fachrichtungen in 

einem Krankenhaus (Fachabteilungen) gelten die§§ 4 und -; 
Ahs. 2 e:•nt,predwnd. 

(:,) Für die Qu,1!it;its,iclwnmg Lkr Kr,rnkL'nn'rc,orgun,,c; 
sowie die .\us-, Fort- und\ \'eiterbildung 1st die Nutzung \·un 
Patientendaten nur insm\·eit zulässig, als diese Zwecke nicht 
mit anom·rnisierten Daten erreicht werden können. 

§4
Ubcrmittlung nm l'atit'tÜL't1l7clten ,111 l\•r"llnc•n und Stl'llc·n 

,1ul;L,rh,1lh de, Kranh·nh,lll',L'', und cfrrtcn '\Jut,;ung 

(1) Die (:-L-iermittlung Hm Patientendaten an Personen und
Stellen aul5erhalb des Krankenhauses und deren Nutzung ist 
neben der Erfüllung \·on Pflichten aufgrund bestehender 
Rechtsn,rschriften nur 7Ulässig, soweit sie erforderlich sind 
zur 

1. lkh,rnd!ung l'inschliL'i;Iich dt·r Mit-, \\L'itl'r~ und N,1ehbl'
handlung, wenn nicht der Patient oder die Patientin nach
Hiim·eis auf die beal0sichtigte L'bermitt!ung etwas anderes
bestimmt hat,

,., Ab\\'ehr einer )-',l'gc1m-ärtigc'n Gefahr für di\s Leben, di,· C,•
,unc1 lwil odt•r di,· pl'r-..c111lidw Frcilwit Llc', Palil'nlt'n oder 
dL'r 1\itiL'ntin oder l'illt's oLkr l'illl'r [)ritkn, sofern diese' 
Rechbgliter das Geheimhaltungsinteresse des Patienten 
oder der Patientin erheblich überwiegen und die Abwen
dung der Gefahr ohne die Löermittlung nicht möglich ist, 

3. Dtirchführung qualitätssichernder \!aGnahmen in der
KrcrnkL·t1h,H1�\'l'rstirgu11,,c;, Wl'nn bl'i dc'r be,ibsichtigll'n
Mc11;n,1lrnw das lntert',,c der AllgL'!11L'inhe1t ,111 der Durch
führung die schutz,nirdigen Belange dl's Patienten oder
der Patientin erheblich überwiegt,

4. Abrechnung und Durchsetzung von Ansprüchen aufgrund
der Behandlung,

'i. Untcrnchtung des l',1,lt)f, oder der l'.1st, ,rin die für dl'n l\1-
tienkn oder die l'c1tientm zuständigen K1rdwngcmcindv, 
sotern der Patient oder die Patientin der Lbermittlung nicht 
widersprochen hat oder A.nhaltspunkte daiür bestehen, da!? 
eine Lbermittlung nicht angebracht ist. Der Patient oder die 
Patientin ist bei der Aufnahme darauf hinzuweisen, daß er 
od,·r -..it' dt•r Lbcrmittlunc'- widersprechen Lrnn, 

h. Unll'rriL·htung nm \ngt•hiirigen, su1H'it es /.llr Wahrung
ihrer berechtigten Interessen erforderlich i,t, schutzwürdi
ge Belange des Patienten oder der Patientin nicht beein
trächtig werden und die Einholung der Einwilligung für
den Patienten oder die Patientin gesundheitlich nachteilig
\\<ir,,.

Im ul,ri,,c;c·n ist L'inl' Ch.·rrnittlung nur mit Einwilligung d,·�
l.'atienten oder der Patientin zufässig. Die Lbt>nnittlung medi
zinischer Patientendaten darf nur durch den Arzt oder die 
Ärztin erfolgen. 

(2) Personen oder Stellen, an die Patientendaten weitergege
ben worden sind, dürfen diese nur zu dem Zweck verwenden, 
zu dem sie ihnen übermittelt wurden. lm übrigen haben sie 
diese Daten unbeschadet sonstiger Datenschutzbestimmun
gen in demselben Umfang geheimzuhalten wie das Kranken
haus selbst. 

§5

Löschung und Sperrung von Daten 

(1) Patientendaten sind unyerzüglich zu löschen, wenn sie
zur Erfüllung der Aufgaben, für die sie erhoben wurden, nicht 
mehr erforderlich sind, die vorgeschriebenen Aufbewah
nmgsfristen abgelaufen sind und kein Grund zur Annahme 
besteht, daß durch die Löschung schutz¼riirdige Belange des 
oder der Betroffenen beeinträchtigt werden. 
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(2) Bei Daten, die im automatisierten Verfahren mit der
Möglichkeit des Direktabrufs gespeichert sind, ist die Möglich
keit des Direktabrufs zu sperren. sobald die Behandlung des 
Patienten oder der Patientin im Krankenhaus abgeschlossen 
ist, die damit zusammenhängenden Zahlungsvorgänge abge
wickelt sind und das Krankenh,rns den Bericht über die Be
handlungerstellt hat, spätestens jedocheinJahr nachAbschlui< 
der Behandlung des Patienten oder der Patientin. 

§h

Datem erarbeitung im Auftrag 

D;is Krnnh'nhaus darf sich zur Verarbeitung von Patienten
daten ,mderer Personen oder Stellen nur dann bedienen, wenn 
die Einhaltung der geltenden Datenschutzbestimmungen und 
Geheimhaltungspflichten gewährleistet ist. 

§7
Patientendaten und Forschung 

(1) Patientendaten, die innerhalb einer Fachabteilung des
Krankenhauses gespeichert sind, dürfen für eigene wissen
:-,chaftliche Forschungc,\ l1rh,1ben nur von den dort be:-,ch:11 
.l'n Personen, die der ,1utlichen Schweigepflicht unterliq�l·n. 
verarbeitet oder genutzt werden. 

(2) P,1tienkndaten dürfen zum Zweck einer bestimmten
wi;,sensch<1ftlichen Forschung nur dann an Dritte übermittelt, 
durch diese verarbeitet oder genutzt werden, wenn der Zweck 
dieses Forschungsvorhabens nicht auf andere Weise erfüllt 
werden kann und 

1. das berechtigte lntere,oe der Allgemeinheit an der Durch
führung des Forschungs,·orhabens das Geheimhaltungsin
teresse des Patienten oder der Patientin erheblich übern·iegt
oder

2. es nicht zumuth.ir i�t die l�inwilligung einzuholen. lind
schutzwürdige Belange des Patienten oder der Patientin
nicht beeinträchtigt werden.

In allen ilnderen Fällen ist die L1,ermittlung von Patienten
dalen an Dritte und deren VerarbL'ilung oder Nutzung durch 
sie nur zulässig, soweit der Patient oder die Patientin eingewil
ligt hat. 

(3) Sobald es der hir,clnmgvweck gestattet, sind dil' pl'l''(1-
·1enbezogenen Daten zu anonymisieren. Merkmale, rnil deren
nilfe ein Personenbezug 1\·ieder hergestellt werden kann, sind
gesondert zu speichern; sie sind zu löschen, sobald der For
schungszweck es erlaubt.

(4) Veröffentlichungen von Forschungsergebnissen dürfen
keinen Rückschluß auf die Personen zulassen, deren Daten 
verarbeitet oder genutzt werden. 

(5) Soweit die Bestirnmungl'n dieser Ordnung auf den Emp
fänger oder die Empfängerin keine Anwendung finden, 
dürfen Pdtientendaten nur übermittelt 1\·erden, wenn sich 
dil'�t·r uder dil'se verpflichtet 

1. dil' [\1tc-n nur für das von ihm \1,kr ihr genannte For
schung:,\'Orhaben zu verwenden,

2. die Bestimmungen der Absätze 3 und 4 einzuhalten und

3. die Vorschriften der§§ 4, 6 und 8 dieser Verordnung zu be
achten und

4. dem oder der zuständigen Beauftragten für den Daten
schutz auf Verlangen Einsicht und Auskunft zu gewähren.

Der Empfänger oder die Empfängerin muß naclm·eisen, daß
bei ihm oder ihr die technischen und organis,üorischen Vor
aussetzungen zur Lrtüllung seiner oder ihrer \ ,-rpfliditung 
nach Nummer 2 ,·orliegl'n. 

§8
Aufzeichnung und Auskunllserteilung 

( 1) In allen Fällen des§ 4 Abs. 1 hat die übermittelnde Stelle
den Empfänger oder die Empfängerin, die Art der übermittel
ten Daten und die betroffenen Patienten und Patientinnen auf
zuzeichnen. Gleiches gilt für die Fälle des § 7 Abs. 2 mit der 
Maßgabe, daß auch das mm Empfänger oder der Empfänge
rin genannte Forschungsvorhaben aufzuzeichnen ist. 

(2) Dem Patit•nten oder dt'r Patientin ist auf \'erlcrngen un
entgeltlich 

1. Auskunft über die zu sl'illl'r oder ihrer Per�(,n gL'spL'icher
ten Daten sowie über die Personen und Stellen zu erteilen,
an die }Wrsonenbezogene r\1\cn \\'E'ilergcgeben wurden,
und

2. Einsicht in seine oder ihre Behandlungsdokumentation zu
gewähren.

(3) Das Krankenhaus soll die gemäß Absatz 2 1u gew:ihren
de Auskunft über die den Piltienten oder die Patientin betref
fenden medizinischen Daten und die Einsicht in seine oder ihre 
Behandlungsdokumentation nur durch einen Arzt oder eine 
Ärztin vermifü·ln lassen. 

(-!) Ein Anspruch auf Auskunft oder Einsichtnahme steht 
dem Patienten oder der Patientin nicht zu, soweit berechtigte 
Geheimhaltungsinteressen Dritter, deren Daten zusammen 
mit dL'm·n dl's Patienten oder der P<1tientin ,1ufgezeichnet sind, 
überwiegen und soweit die Auskunft oder die Einsichtnahme 
für den Patienten oder die Patientin gesundheitlich nachteilig 
wäre. 

§9

Inkr afftreten 

Diese Rechtsverordnung tritt am Tage nach der \'erkündung 
in Kraft. 

KL-Nr. ;JI 90 

Kiel, den 23. Oktober 1990 
Die Kirchenleitung 

Bi s c h o f  D .  K r u s c h e  
Vorsitzender 
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Bekanntmachungen 

Wahl des Vorsitzenden der Kirchenleitung der Nordelbi
schen Ev.-·Luth. Kirche sowie seiner Vertreter 

D1e Kirchenleitung cier Nordelbischen b·.-Luth. Kirche hat 
aut ihrer Sitzung am 12. /13. '-._ovember 1990 Bischof Prof. Dr. 
\VikkL1ns /'Jm Vorsit7L·ndcn �c,wic Bischof Prnf. Dr. Krn,che 
zum I Stclln:rtn·ter und Lmdt·sp<1sh1r l'iirkscn zum 2. Stell
vertreter gt·,1·c1hlt. 

·m Kcnntnisnahnw wird gt'\1dcn

Kiel, den 3. Dezember 1990 
NCirdclbischcs Kirchenamt 

Dr. BlcisLhkc 

i\.1 1342 - \ H l / \ 

Urkunde 

über die Bildung der 

b.-Luth. Bugenhagen-Kirchengemeinde Klein Nordende 

Der Kirchenvorstand der St. A nsgar-Kirchengemeinde Elms
ht,n\ sowie der Kirchenkreis\'orstand des Kirchenkreises 
[<,rn './ ,iu h,1 L0, ·n ti bL'Il'llbtim nwnd d il· l .rr1,-htu 11)-'. ckr Hugt•nhc1-
gc11-KirchcngcrneinciL• KJt>in "-urdendt> bL1schlu�sen. Es wird 
d,1her angeordnet: 

sl 

Der Pfarrbezirk I dt'r St. An�g,u-Kirchengemeinde Elmshorn 
\\-ir,11·nn di,·,er ahgdren11tund bildet klinftig l'Jne selhct,rndi
.",c K1rd1cns.;,·rncindt: mit dem '\,rnwn 

,.F1·.-Luth. Bugenh,igen-Kirchengemeinde Klein '\Jordende". 

\i für d1t· Lkschnil,ung d,·, l<irclw11gernL'in,lc-gt•-
b1etes ist ein Ausc-chnitt aus der loFugraphischen Karte l 
2_:::, 11r10. in den die Grenzen der Kirchen,gemeinde in roter Farbe 

,md. D1c•,,·r K,1rkn,,usschn i tt lwfindl't sich bt·i den 
1\kr,·n des ',"rdcll.ii,,:]1l'n Ki,chcn,1mk� 

Die l'farr,tellP 1 der St. Ansgar-Kirchengemeinde Elmshorn 
geht über auf die Bugenhagen-Kirchengemeinde Klein 's'or
th-ihit·; irnwrlu lb dt·r St. .\nsg,1r-Kirchl'ngcnwi n,1 c· 11 t·rdt·n d ic 
b1,lwrigen l'tc1rrstelkn 1l und 111 dls l'farrstellcn 1 und 11 beibe
haiten. 

§3

Die Bugenhagen-Kirchengemeinde Klein Nordende tritt in 
die Rechte und Pflichten der St. Ansgar-Kirchengemeinde in 
dem Cmfange ein, wie es sich aus den§§ 4, 5 und 6 der „Er
kfanmg über dit1 Bildung der Ev.-Luth. Bugenhagen-Kirchen
gemeinde Klein Nordende" ergibt, die der Kirchenkreisvor
stand des Kirchenkreises Rantzau am 30. November 1989 ver
i1bschiedd hat. 

§4
Alle son�tigen im Zu�ammenhang mit der Neugründung er

forderlich,,n \.1alsnah1nen sind auf der Grundlage der „Erklä
rung iiber die Bildung der Ev.-Luth. Bugenhagen-Kirchenge
meinde Klein Nordende" (vgl.§ 3) zu treffen. 

§5
Diese r_·rkundL• \,ird in\ ierl<lclwr Au�f,·rti�trng t•rkilt. SiL· 

tntt am l. Januar l YLJl in Kraft. 

Kiel. den 1::; No,-cmbL'r 1 CJCJn 
'\urddbi,che� Kirchenamt 

Im :\uftrage: 
l'l,1tl'cck 

.-1.J_: 10 Elmshorn-A.nsgar - R IV/ R 1 

Crkunde 

über die Bildung der 

Ev.-Luth. Kirchengemeinde Nordörfer/Sylt 

Der Kirchenvorstand der Ev.-Luth. Kirchengemeinde 
Keitum sowie der Kirchenkreisvorst,md de� Kirchenkreises 
c;üdtondern haben unter fü·ochtung des Vcrfohrcns ni1ch 
•\rtikcl 1 li Absatz I Vcrf.is,ung übcrc'instimmcnd die Errich
tung der Kirchengemeinde .'\orddörfer /Sylt beschlossen. 

Es wird ,iiilwr a11_�L'l>rdnct· 

§ 1

Der Pforrbczirk \\'l·nningstedt /K,1mpen der Kirclwnf',cmcin
d,· Kciturn wird, un dic'scr ,11,getrennt und bildet küntttg einL' 
selbsh1ndige Kirchengemeinde mit dem '.\:amen 

.. [v.-Luth l(irchrn�;emcind,· Norddi,rfer /Svlt" . 

Die net1e Kirchengemeinde umfaßt das Gebiet der Kommu
n,ügerneinden Wenningstedt (einschlieB!icl, Ortsteil Brade
nrp) und l<,impen 

§2

Die PLur�telle Tl der Kirclwngvml'inde Kciturn gl'lit ,1Js ,11-
leinigc l'!wrstellc auJ die 1-....irchenguncinde :\urddörkr /Sylt 
über. Die bisherige Pfarrstelle llI (Gemeindebezirk Tmnuml 
wird Pbrrstelle 11. 

§3

Die Vermögens,nrscinand ersetzung erfolgt i\uf der Gnmdla
g,· des KrrchL1m·urc--t,1ndsbL·,chlus�L·� Kl'iturn 1um 5. '-l'VL'rn
ber 199[) über die Bildung der Kirchengenwinde i\orddör
fer /Sylt. Der Übergang von Grundvermögen auf die Kirchen
gemeinde Norddörfer /Sylt ist zusätzlich durch notariellen 
Auseinandersetzungsvertrag zu regeln. 

§4
Die für den bisherigen Pfarrbezirk Wenningstedt/Kampen 

der Kirchengemeinde Keitum geführten Planstellen gehen 
über ouf die Kirchengemeinde Norddörfer /Svlt. Die Stellenin
haber werden nm der neuen Kirchengemeinde unYerändert 
weiterbeschäftigt. Sie tritt als Arbeit- bzw. Dienstgeber in die 
bestehenden Verträge ein. 

§5
Alle sonstigen im Zusammenhang mit der Neugründung er

forderlichen Maßnahmen sind im Rahmen des in § 3 dieser 
Crkunde zitierten Kirchenvorstandsbeschlusses zu treffen. 
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§6
Die \·,irstdwndc l:rkundc wird in \"iL'r Ausfcrliglmgt'n 

crtt•ilt. SiL' tritt.im 1. J,111u,1r JW)I in Kr,1tt. 

Kiel, den 30. November ]YLJO 
Nordelbisches Kirchenamt 

Im Auftrage: 

1\z.: 111 Kt·itum - R ll R 1 

Görli tz 

* 

Urkunde 
über die Festlegung des Grenzverlaufs zwischen der 

Ev.-Luth. Kirchengemeinde Hamburg-Sinstorf und der 
Ev.-Luth. Bugenhagen-Kirchengemeinde 

Hamburg-Rönneburg 
Die Kirchenvorstände der Kirchengemeinde Hamburg-Sins

torf und der Bugcnhagcn-Kirchengemeinde Hamburg-Rc'>nne
burg h,1lwn mit 7:uslirnmung dc;, Kirclwnkrci-.vorslancfo, dcs 
Kirclwnkreiscs 1--Lubur,c>; und untl'r RcaLhtung Lks VerL1hrc11s 
nach ,-\rtikel 10 Absatz 1 \'crfassung eine Grenzändcnmg im 
Bereich „Langenbeker Feld" beschlossen. 

Es \\·irci daher angeordnet: 

Au,,•,·lwnd von der\\ mscnn Str,lL;e 111 H,ilw dL'S l·'r,rnkt>n
beq;,,e; \'er läuft die Grenze in ostwärtiger Richtung am Han
hoopsield entlang und folgt der Stralse Hüllbeen auf der 
rechten Straßenseite bis zum Zusammentreffen mit der Gor
donstraL<e. 

DIL' C ;rt·n/c folgt s(1d ,11111 dem Str.1ßen1ug C,irdonstr,1Gl' Tci
scn,·L'S 1 [nli.1111ws-Bn'111L·r-1Vcg/ l lorll'bu" hweg. scl1\, L'l1 kt 
nach Osten zum Rotbergfeld, folgt diest'r Straße bis zum Zu
sammen treffen von Rt'inneburger Stieg und Rönneburger Frei
heit, biegt dort nach Si1den ab entl,mg dem Straßenzug 
Foßholt Plaggenhieb und trifft unterhalb des Fuchsberges auf 
die Crcnze zur Kirclwng,'nwinde l\t('ckelleld. 

p 

Im Abschnitt Hüllbeen. Leiserweg gehört die beidseitige Be

bauung der Gordonstr,,ße zur Kirchengemeinde Hamburg
Sinstort; ansonsten gehört im Bereich des beschriebenen 
Crl'JV\'t'rlaufs die lwidSL'itigc Bebauung ?ur Bugenhagen-Kir
cheng,'111L"in,k l lamburc>;-f{,inneburg. 

§3
Diese Urkunde wird in vier Ausfertigungen erteilt. Sie tritt 

mit Wirkung vom 15. Oktober 1990 in Kraft. 

Kiel, den 22. NoYember 1990 
Nordelbisches Kirchenamt 

Im Auftrage: 
Gtirli tz 

Az.: 10 Hamhurg-Sinstorf - R II / R 1 

Bekanntgabe eines neuen Kirchensiegels 
Kiel, den 29_ :'\.,11 l'mlwr l lJll() 

Kirchengemeinde: Karlum 
Kirchenkreis: Südtoneiern 
Die Umschrift des Kirchensiegels lautet: E\·.-Luth. Kirchen

gemeinde Karlum. 

Nurdl'lhischcs Kirdwn.iml 
Im 1\ultragc: 

Gör litz 

Az.: 9153 Karlum - R II / R 3 

Pfarrstellenerrichtungen 
l'farrstt'lk des KirchL'nkrcist's ..\ngeln für 1-7t.irr.1mtlichl' VL'r

tretungsdienste (mit Wirhmg \01111. Dezember llJ90l. 

Az.: 20 Pfarramtliche Vertretungsdienste Angeln - P III / P 1 

4. Pfarr,;tt'llt' der Christus-Kirchengemeinde l'mneberg, Kir
chenkrei„ Pinneberg (mit Wirkung vom 1. Dezember 1990). 

Az.: 20 Christus-Kirchengemeinde Pinneberg (-±l - PI/ P 2 

4. Pfarrstelle der Kirchengemeinde Schneisen, Kirchenkreis
Niendorf (mit Wirkung vom 1. Januar 1991). 
Az.: 20 Schnelsen (4) - P II/ P 1 

* 

3. Pfarrstelle der Kirchengemeinde Tornesch, Kirchenkreis
Pinneberg (mit Wirkung vom 1. Dezember 1990). 

Az.: 20 Tornesch (3) - PI/ P 2 
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Verlu5t eine5 Dienstausweises 

Kiel, den 20. N,n,·mhL'r l'i')(l 

Der Dienstausweis I'\r. 99, ausgestellt am 15.12.1977 mm 
Nordelhischen Kirchenamt in Kiel für Pa�tor Dirk Kröger in 
Fll'nsburg ist \·erlore11,segangl'n und wird hiermit tur ung1i 1 ti,L', 
erklärt. 

Az.: 2202 - l' 2 

NurdL·lbischl'.s Kirchl'n,1 ml 
i. A. H e r r m a n n

'\:r. 24 

Berichtigung 

Sechstes Kirchengesetz zur Andernng des Kirchenbesol
dungsgesetzes vorn 21. November 1990 

Im Geset7- und \'erordnungsblatt '.:r. 23 vom 3. Dezember 
i'lcJ(l ist auf�eitl':ll; untl'r Artikel I Nr. :l der Abs,1t;;. d) zu �trl'i
chen. 

Wir bitten um Berichtigung. 

Kiel, den 4. Dezember 1990 
T\ordelbisches Kirchenamt 

Dr. B l aschkl' 

Stellenau ssch rei bungen 

Pfarrstellenausschreibungen 

In der Pa ul - Ge r h a r d  t - Ge m e i nde z u  Harn -
b ur g - W i n  t L' r h 11 d L' im Kirchenkreis Alt-! Limburg 
Bezirk Nord - wird die 2. Pfarrstelle \·akant und ist zum 
1. August 1991 mit einem Pastor oder einer Pastorin zu beset
zen. Die Besct/ung L'rfolgt durch vV,1hl de•� I<irchem·orst.:rnd,•s.

Die Paul-Gerhardt-Gemeinde in Hamburg-\Vinterhude 
umfaßt bei zwei Pfarrstellen ca. 5.000 Gemeindeglieder. 

Cc·nll'inJeLL'lltrum mit Kircht' 1. l 962), Kmderg,Htt·n, Cenwin
dehaus und Pastorat (Doppelhaus) ist ,·orhanden. Der ganze 
Komplex liegt direkt am Stadtpark. Sämtliche Schulen in un
mittelbarer f\,1he. Cünstigc Verkehrsverbindungen. 

Mitarbeiter: eine diakonisch-missionarische Kraft (Gemein
dehelferin), 1; 2 B-Musikerin, Küster, L .2 Gemeindesekretä
rin, , Erzielwnnm.'n im Kinderg,irten. Die· GL'llWindL' isl mit 
einer Gcmcindesch1Ye�ter an der Sozialstation-D1akorntc�ta
tion Alsterdorf beteiligt (mit vier anderen Gemeinden). 

Dc-r Kirchem·orstand und die \1itarlwikr erh()ffc·n 1·011 ckm 
künftigen Pastor neben l'igenen Ideen und Initiativen die Be
reitschaft zur Zusammenarbeit. Die vielen älteren Menschen 
in derCcmeinde sind tvpisch für den St.1dtbrzirk und prii�en 
das Aufgalwn tcld dt·� 1 \1stors. Lin 1veiterc•rSclnn·rpunkt s, ,llk 
aber auch die Arbeit mit jungen Erwachsenen, Jugendlichen 
und dem Kindergarten sein. 

Be\,·erbungcn mit ,wstührl1chem, b,rndgeschridx-1w11 l_c
benslauf sind zu richten an den Herrn Propst des Kirchenkrei
ses Alt-Hamburg- Bezirk Nord-, Neue Burg 1, 2000 Hamburg 
J l. \\c•itere L ntc'rL1gt•11 sind ,rnt 1'\ntordc•rung c·in;;.un·itlwn. 
Auskünfte erteilen Pastor Hans-Detlef Thedens, Dreistücken 
18, 2000 Hamburg 60, Tel. 040/51 07 07, Pastor Michael Sebald, 
Dreistücken 14, 2000 Hamburg 60, Tel. 040/5124 44, sowie 
Propst Hans-Joachim Tetzlaff, Neue Burg 1, 2000 Hamburg 11, 
Tel. 040/368 92 72. 

Ablauf der Bewerbungsfrist: Sechs Wochen nach Erscheinen 
dieser Ausgabe des Gesetz- und Verordnungsblattes. 

Az.: 20 Paul-Gerhardt-Gemeinde zu Hamburg-Winterhude (2) 
-PI/P2

* 

In der Kirchengemeinde H e i d e - B u t e n d i e k im Kir
chenkreis Norderdithmarschen ist die Pfarrstelle vakant und 
umgehend mit einem Pastor oder einer Pastorin oder einem 
Pastorenehepaar in einem jeweils eingeschränkten Dienstver
hältnis (50 %) zu besetzen. Die Besetzung erfolgt durch bischöf
liche Ernennung. 

Die Kirchengememde Heide-Butendiek ist seit dem 1. Januar 
1981 eine selbständige Gemeinde mit z.Z. ca. 2.700 Mitglie
dern. Ein \',c•r:iumipJ'S, modt·rnes f\1,tornt mit G,1rage und 
cmcm gruben Garten stehen zur Verfügung. Die Be,\'L'rber 
finden ein I 972 großzügig erbautes Gemeindehaus vor (BDA
Preis). Für die Gottesdienste stehen entweder eine kleine 
�.1pd]L'(c,1. ;-o l'liü�L') oder für Pestgutksdicnste der gwl;t' S,1,11 
(ca. 200 - .250 Plätze) zur Verfügung. Beide Räume sind mit je 
einer Orgel ausgestattet. Neben einem hauptamtlichen Küster 
,ind \'l'rc-thiL•dcnL' l'hrenamtliche Helfor btig. Die \L•rwal
tungsarbeit wird durch ein Rentamt unterstützt. Durch viele 
Akti\'itäten wird das Leben im Gemeindehaus bereichert. Se
niurenn,1chmittc1gc finden jeden Donnerst,1g statt, der ßibel
krl'is und dc'.r Posaunenchor treffen sich wöclwntlich, Jer Frau
enkreis und auch der Männerkreis alle zwei Wochen. Für die 
Jugend- und Konfirmandenarbeit erwarten wir besonders 
,ikti, en Ein,c1tz. AllL' Cruppcn frl'ucn ,ich Jll f gutl' 7'.us,immcn
arbeit mit dem Seelsorger. Hdde ist Kreisstadt mit ca. 20.000 
Einwohnern und liegt nur 20 km von der Nordsee entfernt. 
f ntfcrnu ngl'n n,Kh l l.1mburg uder K1t'I durch ,..\utobahn,mbin
dung nur ca. ] Stunde. Sämtliche Schularten sind am Ort vor
handen. 

fkwnbungcn mit ,rnstührlichem, h,mdgc·,,-hril'bencn Ll'
bt·nslauf sind zu richten an den Herrn Bischol für den Spren
gel Schleswig über den Herrn Propst des Kirchenkreises Nor
clcrdithmc1r�chen, \L\rkt 27 .. 2240 HL'idL· (Hobt l. 

Weitere Lnterlagen sind aut Anforderung einzureichen, 
. ..\uskünfte erteilen der Vorsitzende des Kirchenvorstandes, 
! lcrr Dr. 1 fan�en. Waldschliißchenstrc1ßc --1;-, 2240 Hddc
1 Hubt. ), Tel. U--181 /3--1 62 odc•r 2U 17, und Propst Schulz, \ldrkt
27, 2240 fü,ide (Holst.), Tel. 0481 / 632 20.

Ablauf der Bewerbungsfrist: Sechs Wochen nach Erscheinen 
dieser Ausgabe des Gesetz- und Verordnungsblattes. 

Az.: 20 Heide-Butendiek - P III / P 1 

* 

In der Kirchengemeinde H o h n im Kirchenkreis Rends
burg ist die 2. Pfarrstelle umgehend mit einem Pastor oder 
einer Pastorin in einem eingeschränkten Dienstverhältnis 
(50 %) zu besetzen. Die Besetzung erfolgt durch bischöfliche 
Ernennung. 

In der Kirchengemeinde Hohn leben in mehreren Dörfern ca. 
3.500 Gemeindeglieder. Der Bezirk der 2. Pfarrstelle umfaßt 
einen Teil des Kirchortes sowie einige Dörfer. Außer der alten 
Dorfkirche verfügt die Kirchengemeinde über ein modernes 
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Gemeindehaus. Für die Tugendarbeit steht ein großer Raum in 
L'inem '<cbengebi"iud(' in unmittelbarer '\Jcihc des Ccnwinde
h,lll'.:,l", l•ereit. Dil' Kirchl'ngcnwindc ic;t Tr,i_gc'rin L'incr Genwin
dcptkgestation mit dn·1 CL'rncindescln\'l':,krn. Nebt'n haupt
amtlichen Mitarbeitern sind in den Bereichen Chor, Senioren 
Jugend- und Frauenarbeit ehrenamtliche \litarbeiter tätig. Die 
Kirchengemeinde wünscht sich die Bereitschaft zur Zusam
menarbeit mit den \fitctrbeiterinnen und \tlitarbeitern. Die 
speziL·lk'n Aufgabenbc'rc"iclw sollen 1rn Cespr;ich gekLirt 
wcrdc•n. Es ist eine D1l'n:,l\\·olmung in c•i1wm 7'.wc'it,1rnili,·11-
haus mit Garten und Gardge vorhanden. ln Hohn gibt es einen 
kommunalen Kindergarten sowie eine Grund- und Haupt
schule. Weiterführende Schulen in Fockbek und Rendsburg 
(ca. 8 bzw. 12 km entfernt) sind durch gute Busverbindungen 
zu erreichen. 

l:lc\1·l'rbungen mit ,rn,ttihrliclwm, h,rndgc'schril'benen i c'
benc;Jaut 'oind zu richten an den Herrn Bischof tür den Spren
gel Schleswig über den Herrn Propst des Kirchenkreises 
Rendsburg, An der l\Iarienkirche 7-8, 237() Rendsburg. 

\Veitere Unterlagen sind auf Anforderung einzureichen. 
Auskünfte erteilen l'aotor Wcif;'ocfornr, f-Ln1 ptslrane 22, 2�.7:
Hohn, Tc!. O-t'.rl5/::l3-t, unc1 l'rnpst Jochim,, An der M,mc,nk1r
dw 7-::,, 2370 Rendsburg. Tel. 04331 /5lJll Jll 

Ablauf der Bewerbungsfrist: Sechs Wochen nach Erscheinen 
dieser Ausgabe des Gesetz- und Verordnungsblattes. 

Az.: 2() 1 [ohn (2) - [' [II !' l 

In der Kirchengemeinde N i e n d u r f - \,1 a r k t  im Kir
chenkreis Niendorf wird die 1. Pfarrstelle zum 1. Januar 1991 
vakimt und ist umgdwnd mit einl'm Pa;;tor oder einer P,1sll',
rin /ll bvoCt/.ell. Die lksd/ung l'rfolgt ch1rch hischliflicl1L' l_r
lll'llllllllg. 

Die Kirchengemeinde '\iendorf-Markt hat ca. 7.200 Gemein
deglieder. Eine Tätigkeit illlf besonders gewünschten Autga
bengebieten (Jugend-, Erwachsenen- oder Seniorenarbeit) ist 
entsprechend eigenen Interessen und Lihigkeiten nach A.b
spr,1,lw mit dem J<irclwlll ,irsland 1rniglich. \Vir \\'i1nsclwn lll1:, 
cil1L'l1 L'f\""�'1gil'rtL)n l\1�h )f nder einL' L'l\L'/t�tcrtc I\1�torin n1it dL'r 
Bereitschaft zur Lusamrnenarbcit mit den Pastoren so1,1·ic den 
haupt- und ehrenamtlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbei
tern. Wir sind eine aufgeschlossene Gememde mit vielen Ak
tivitäten. Sie hat zweieinhalb Pfarrstellen sowie die Pfarrstelle 
des !'n,pstcs. 

Re1\·c-rbungen mit a 11 '.:,hihrlichcm, h,rnd gcschriclwnL"n 1 ,•-
ben5laut sind zu richtl'n an den HL•rrn I3i�chof für den S}0ren
gel Hamburg über den Herrn Propst des Kirchenkreises J\Jien
dorf, Kollaustr. 239, 2000 Hamburg 61. Weitere Unterlagen sind 
auf Anforderung einzureichen. Auskünfte erteilen Pastor 
Trunz, Niendorfer Marktplatz 3, 2000 Hamburg 61, Tel. 040/ 
58 2 5  15, und Pastorin z.A. Zwierlein, Kollaustr. 239, 
2000 Hamburg 61, Tel. 040/58 85 70. 

Ablauf der Bewerbungsfrist: Sechs Wochen nach Erscheinen 
dieser Ausgabe des Gesetz- und Verordnungsblattes. 

Az.: 20 Niendorf-Markt (1) - P II / P 1 

einem je\\ eils eingeschränkten Dienstverhältnis 1 "il) o/c). Die Be
setzung erf,,]gt durch bisch,llh:hc Ernennung. 

DiL' i;:\.-Lulh. Christuskirchcngcnwinde liegt in der J<n,is
stadt Pmneberg im Nurd1,c�lcn [ l,irnburgs ((,1. 2U km, 25 
\tlinuten S-Bahn). Pinneberg ist geprägt von der Nähe zur 
Großstadt und zugleich n,n 5einer ländlichen L'mgebung: alle 
Schularten sind vorhanden. Die Kirchengemeinde hat ca. 7.000 
Ccnwindeglicdcr und vier Pfrirrstellen, \\ ub,,i eine dieser 
l'f,irrotl'llc'n n,m Propst dc•s 1--:ir,·lwnkn'ises l1inncberg \\"<lhr
genommcn 11 ird. '-iie besitzt 11,-ci Ccnwmdt·1entn'n, in der 
Stadtmitte und in Thesdort. 

Eine Dienst,1·ohnung steht zur Verfügung. 

Die Gemeinde sammelt sich in verschieden gestalteten Got
ll'sdiensten mit Nachgesp1<1,h. Arbcitsbl'ist'11 und Ccnwinde
gruppen. '.ic• versucht, sich dl'!1 Her,lllsfurderungen unserer 
Zeit unter ,km Anspruch de, Lv,mgt'liums ;u �tdll'n. Wir 
hoffen a11t eine Pastorin oder einen Pastor, die bZ\\-. der Freude 
daran hat, eine lebendige Stadtgemeinde mit aufzubauen und 
hier ihre b21\·. seine besonderen Gaben und F,ihigkeiten ein
bringen möchte. 

lkwcrbungL"n mit ,rn,l11hrl1,·lwm, h,111clg(·,chric'1)c'lll'J1 Lc•
bc'nc,lauf sind /U riL"hten ,111 dc·n t krrn Bi�cll()I l1ir cll'n Spn'n
gel Holstein-Lübeck über den Herrn Propst des Kirchenkrei
ses Pinneberg, Bahnhofstr. lS-22, 2080 Pinneberg. Weitere Un
terlagen sind auf Anforderung einzureichen. 

Auskünfte erteilen der Vorsit7ende des Kirclw1worstandes, 
l lcrr Wil'chmc1nn, CL'rhart-l lciuptm,rnn-Str. ,,. 21!8(1 l'inne
Lwrg, TL'l. li-1-llll/hllJ J3, 1\1,t,,rin Boyc,t•n-El•L-rl, llorn 17,
2080 Pinneberg, Tel. U-l1Ll! oS-t 33, und Propst Dr. Lehming,
Bahnhofstr. 18-22, 2080 Pinneberg, Tel. 04101 2ll S-l 40.

Ablauf der Bewerbungsfrist: Vier Wochen n,1ch Erscheinen 
dieser Au,g,,be des Geset1- und Verorclnung,bbttes. 

;\:,;.: 21) Chri,lthkirclll'ngenwindv l'innebcrg 1-+l -- 1' f / !' 2 

In der Kirchengemcindl' \" o l k s d o r f im Kirchenkreis 
'-itorrn,1rn - Ll,·/irk ßr,1mteld-\'ulksdurt-- wird die• .J. l'Lirrstcl
]c, /lll1l 1 .. !uni I LJLJ l va kc111t und ist mit eim·m J \1,tor oder einer 
Pastorin zu besetzen. Die Besetzung erfolgt durch Wahl des 
Kirchennirstandes. 

Die Kirchengemeinde Volksdorf hat vier Pfarrstellen mit drei 
Zentren. Zur 3. Pfarrstelle gehört als rcgelm;iiiige Predigt-und 
Cotte;,dic·n,tot:ittc die Kirche' c;t. C,1bril'l mit e,,,mcindeh,1us 
und l\1st,,r,1t. 

Bewerbungen mit ausführlichem, handgeschriebenen Le
benslauf sind zu richten an den Herrn Propst des Kirchenkrei
ses Stormarn - Bezirk Bramfeld-Volksdorf-, Rockenhof 1, 2000 
Hamburg 67. Weitere Unterlagen sind auf Anforderung einzu
reichen. Auskünfte erteilen der Vorsitzende des Kirchenvor
standes, Tel. 040/603 11 96, und Propst Lehmann, Tel. 040/ 
60 314343. 

Ablauf der Bewerbungsfrist: Sechs Wochen nach Erscheinen 
dieser Ausgabe des Gesetz- und Verordnungsblattes. 

Az.: 20 Volksdorf (3) - P II/ P 2 

In der C h r i s t u s k i r c h e n g e m e i n d e P i n n e - Stellenausschreibungen 
b e r  g im Kirchenkreis Pinneberg wird eine 4. Pfarrstelle neu 
eingerichtet und ist baldmöglichst mit einem Pastor oder einer Im Kirchenkreis Blankenese ist die Stelle einer Leiterin des 
Pastorin zu besetzen, ggf. auch mit einem Pastoren-Ehepaar in Frauenwerkes mit 30 Wochenstunden neu zu besetzen. 
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Wir suchen 

eine Diakonin oder Sozialpädagogin 

mit theologischen Fachkenntnissen und praktischer Erfahrung 
in der Erwachsenenarbeit. 

Sie soll gemeinsam mit der hauptamtlichen Mitarbeiterin für 
Müttergenesung und den ehrenamtlichen Mitarbeiterinnen im 
Kirchenkreis die Arbeit sorgfältig und ermutigend weiterfüh
ren, eigene Ideen verwirklichen und neue Impulse setzen. 

Das heißt: 

- Fortbildung, Begleitung und Beratung der ehrenamtlichen
Gn.1 ppenleiterinnen,

- Vorbereitung und Durchführung von Seminaren und Ta
gungen,

-- besondere Aufmerksamkeit für Lebens- und Glaubensfra
gen jüngerer Frauen, 

- Zusammenarbeit mit anderen Diensten und Werken im Kir
chenkreis,

- Offenheit für oekumenische und partnerschaftliche Zusam
menarbeit auch über die Landesgrenzen hinaus.

Die Vergütung erfolgt nach KAT.

Bewerbungen mit ausführlichem, handgeschriebenen Le
benslauf sind zu richten an den Propst des Kirchenkreises 
Blankenese, Domienstr. ] a, 2000 Hamburg 55. 

Auskünfte erteilen: Marlies Rahlfs, Tel. 040/81 49 75, oder 
Helga Timm, Tel. 040/83 75 59. 

Ablauf der Bewerbungsfrist: 20. Januar 199]. 

Az.: 30 - KK Blankenese - E 3 

Die Ev.-Luth. Kreuzkirchengemeinde Hamburg-Wandsbek 
sucht zum 1. Mä.rz 1991 oder früher für eine 3/ 4 Stelle 

eine engagierte Diakonin/ einen engagierten Diakon 

mit den Schwerpunkten Jugendarbeit und Arbeit mit jungen 
Erwachsenen. 

Erwünscht ist eine theologisch qualifizierte Mitarbeite
rin/ ein teologisch qualifizierter Mitarbeiter, zu deren/ dessen 
Arbeitsbereich vor allem folgende Aufgaben gehören: 

- Fortfühnmg, Aufbau und Begleitung von Jugendgruppen
und Kreisen für junge Erwachsene

- Mitarbeit in (Jugend-) Gottesdiensten
- Mitarbeit im Aufüau von Helferkreisen
- Mitgestaltung von Gemeindefesten und -veranstaltungen,

Freizeiten
- Mitarbeit in der Konfirmandenarbeit

Erwartet wird die Bereitschaft, auch mit anderen Gruppen
und Kreisen der Gemeinde Kontakt aufzunehmen, um so die 
Jugendarbeit in das Gemeindeleben zu integrieren, sowie _der 
Wille, mit dem für die Jugendarbeit verantwortlichen Pastor 
und den haupt- und ehrenamtlichen Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeitern im Team vertrauensvoll zusammenzuarbeiten. 

Die Kirchengemeinde hat ca. 7.800 Gemeindeglieder mit drei 
Pfarrbezirken. Für die Arbeitsschwerpunkte steht eine Jugend
etage im Gemeindehaus zur Verfügung. 

Die Vergütung erfolgt nach dem KAT-NEK. 

Bewerbungen mit den üblichen ünterlagen sind zu richten 
a.n den Kirchenvorstand der Ev.-Luth. Kreuzkirchengemeinde 
Hamburg-Wandsbek, Kehdenburgstr. 14, 2000 Hamburg 70. 

Auskünfte erteilt Pastor Esch, Tel. 040/656 11 09. 

Ablauf der Bewerbungsfrist: Vier Wochen nach Erscheinen 
dieser Ausgabe des Gesetz- und Verordnungsblattes. 

Az.: 30 - Kreuzkirchengemeinde - E 3 

* 

Die Ev.-Luth. Kirchengemeinde Hasloh sucht zum nächst
möglichen Termin für ihre Kinder- und Jugendarbeit 

eine Diakonin/einen Diakon bzh'. 
eine sozialpädagogische Mitarbeiterin/ 
einen sozialpädagogischen Mitarbeiter 

mit kirchlicher Ausbildung. 

Wir wünschen uns eine Mitarbeiterin/ einen Mitarbeiter, 
die/ der mit viel Freude und Engagement die vielfältigen Mög
lichkeiten wahrnehmen möchte, die unsere Gemeinde in 
Hasloh bietet. Sie/ Er sollte viel Spaß daran haben, eine 
im Neuaufbau befindliche Kinder- und Jugendarbeit unter 
gemeindepädagogischen Gesichtspunkten partnerschaftlich 
mitzugestalten. 

Zu ihren/seinen Aufgaben gehört es insbesondere, ehren
amtliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu gewinnen und 
zu begleiten. 

Gnsere Kirchengemeinde hat ca. 1.950 Gemeindeglieder bei 
einer Einwohnerzahl von ca. 3.050, liegt im Nahbereich von 
Hamburg „im Grünen" und ist an das öffentliche Verkehrsnetz 
angeschlossen (Stadtzentrum ca. 30 Min.). In unserer Gemein
de leben viele junge Familien in einer sehr unterschiedlich 
strukturierten Bevölkerung. Grundschule ist am Ort, Gymna
sien, Haupt- und Realschule sind in unmittelbarer Nähe. 

Bei der Wohnungssuche sind wir behilflich. 

Bewerbungen sind zu richten an den Kirchenvorstand der 
Ev.-Luth. Kirchengemeinde Hasloh, Mittelweg 2, 2087 Hasloh. 

Auskünfte erteilt Pastor Siegfried Ilg, Mittelweg 2, 
2087 Hasloh, Tel. 04106/32 85. 

Az.: 30 - Hasloh - E 3 

* 

Die Ev.-Luth. Trinitatis-Kirchengemeinde Hohenhorst, Kir
chenkreis Stormarn, sucht zum nächstmöglichen Termin 

eine Diakonin/ einen Diakon oder 
eine Sozialarbeiterin/ einen Sozialarbeiter 

mit den Arbeitsschwerpunkten Kinder- und Jugendarbeit 
sowie allgemein diakonisch-soziale Aufgaben. 

Zum Aufgabengebiet gehören die Fortführung der bestehen
den Gruppenarbeit, die offene Jugendarbeit (Jugendkeller), die 
Aus- und Fortbildung der nebenamtlichen Mitarbeiter, Ver
waltungstätigkeit (Einwerbung von Honorarmitteln und Zu
schüssen, Kalkulation und Abrechnung), sowie Freizeitarbeit 
und Einzelfallhilfe. 

Wir wünschen uns eine Diakonin/ einen Diakon bzw. eine 
Sozialarbeiterin/ einen Sozialarbeiter, die/ der sowohl selb
ständig arbeitet, als auch zur Zusammenarbeit mit haupt- und 
ehrenamtlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern bereit ist 
und die bestehenden Kontakte zu regionalen Arbeitsbereichen 
erhält. 

Die Vergütung erfolgt nach KAT-NEK. 

Wir wünschen uns eine Mitarbeiterin/ einen Mitarbeiter mit 
Berufserfahrung. Die Vergütung würde dann nach der Vergü
tungsgruppe IVb/IVa ßwA des KAT-NEK erfolgen. 
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Be\\·erbungen mit den üblichen Unterlagen sind bis zum 13. 
Janu,u 1991 zu ricl1tL'li ,,n den Kirche111 ,1rstand der Trinilalis
Kirch„ngenwindL' H,,hc'nhurst, 1-icilcn,c,,ring h, 20(h-1 !-Lim
burg 7�. 

Auskünfte erteilen: Pastor Hans-lürgen Buhl, Tel. 0-lll/ 
673 W 82, und Pastor Tohannes Calliebe-Winter, Tel. 0-W/ 
673 16 0-1. 

* 

ln der EY.-Luth. J(,hannes-Kirchengemeinde Neumüföter ist 
die freigewordene c;tclle 

einl'r Diakonin/L•i1w, Diakons 

b,1\dmöglichst zu Lwsl'l/l'll. Der Arbl,1b�cl1\\'l'rpunkt bei 
der Kinder- und Jugendarbeit. Daneben sollte je nach Interes
St' und Fähigkeit eine andere Aufgabe mit Bezug zur Gesarnt
gememde wahrgenommen werden. 

Die) ()h,rnrn•SgL'I11l'i llLk mit ihren e,1 'i 1_ 11 lil Ccnwimh-gi i,,dcTn 
liqc;t c1 m süd I iclwn :-',t,1c itra nd ,·un N,·u m ü n,;ll'r und ist m 1 t / 11 ,,i 
Cemeindchüusern und c'iner Kirche ausgestattet. Die Cc'111l'in
de hat als hauptamtliche \ilitarbeiter ein Pastorenehepaar und 
einen weiteren Pastor, einen Küster und Organisten in Perso
nalunion und eine Sekretärin sowie nebenamtliche Kräit€, eh
rcnamtlidw Milarbl'iln in allen ArJ:,l'it,l,ereiclwn und ei1wn 
L'n�.1,,�iL·rll'n Kirdw11\·11r,t.1nd. 

\\'ir \VÜnschen un, eine Mil.irbeikrin/cinen MitcirbL'ikr, 
die. der bereit und in der Lage ist, die Kinder- und JugenLfar
beit \·erantwortlich zu leiten, ehrenamtliche Mitarbeiter anzu
leiten und in ihrer Arbeit zu begleiten und in seiner Arbeit den 
fü·zug zur Gesamtgemeinde zu suchen, \,·obei uns Eigeninitia
li\ ,, 1, !II kommen ist \\ tinsclwn,1HTt 11 ,irt·die ßereihchc1n. in 
chT l,1·nieinde /tl \,·uh1wn, w,ilwi ,,·ir bt·1 dn vV1ihnun)',c'llc·lw 
gern behilflich sind. 

l3e1,·erbungen mit den üblichen Cnterlagen sind zu richten 
an den Kirchenvorst,rnd der Johannesgemeinde Neumünster, 
IltiS\\·eg 5, 2350 Neurrninster. 

-\t1,kiillfte L'rlL'ill'n l\i,,tc>r Rullgc, lltHn·g '1, Tel. 11-fi2I / 
S --;2 11. und l\1s[c>r h,r�ll'r, Rcutlwnk,,ppt·l 11, Tc·!. 1)-l'\2] / 
Ö 2-± 2L/_ 

Ablauf der Bewerbungsfrist: Vier Wochen nach Erscheinen 
dieser Ausgabe des Ge,etz- und Verordnungsblattes. 

* 

Die Ev.-Luth. Kirchengemeinde Schneisen sucht 

eine Diakonin/cinen Diakon oder 
eine entsprechend qualifizierte Mitarbeierin/ 
einen entsprechend qualifizierten :'v[itarbeiter 

für die Kinder- und Jugendarbeit. 

Nach langjähriger eigenständiger Arbeit geben die leitenden 
Mitarbeiter der Gemeinde die Verantwortung ab. 

Ein Generationcmvechsel findet statt. Die Weiterfühmng be
währter Arbeitsformen und neue Impulse sind dabei in glei
cher Weise wichtig. 

Wir wünschen uns eine Mitarbeiterin/ einen Mitarbeiter, 
die/der Lust hat, in dieser Phase des Neuanfangs im neuen 
Mitarbeiterteam die Verantwortung für den Bereich Kinder
und Jugendarbeit zu übernehmen und in Zusammenarbeit mit 

ehrenamtlichen Jugendgruppenleiterinnen und -!eitern und 
dt·m Jugcndausschuls d.is :\rl,eilskonzcpt \\·c·ikr,uc11l wickl'ln 
ulld nel\L' \ li,glichkl'ilL'l1 ;u L'rprubcn. 

Mit Kindern, Konfirmanden und Jugendlichen Cemeinde dl:' 
einladende und lebbare \ \'eggemeinschaft eriahren - dafür 
lohnt es, sich zu engagieren. 

Bewerbungen sind zu richten an den Kirchenvorstand der 
E,·.-Luth Kirclwn)',t'nwindc· Schncbcn, Km·c'-L'rdankweg CJ, 
2()(10 fL1mburghl. 

Auskünfte erteilt: Pastor L. Krieg (gleiche ,-.\dresse), Td. 
040/S 30 32 97. 

Az.: 30 - Schneisen - E 3 

In der Anschar-Kirchengemeinde Neumun,ter ist die 

B-Kirchenmusiker-Stelle

umgehend neu zu besetzen. Die Anscharkirche liegt im 
Zt'ntrum '-c'lltniim..,lcr..,_ DiL· kinhl'nm1hik,1li,chc Arbl'il i�L 
tl('ll ,llil /ll l•,lllt'IL 

Unsere Erwartungen an 13e1 \·erber / innen: 

- kirchenmusikalische Arbeit, die bewußt dem Gemeindeauf
bau dienen möchte

Orgeldienst bei Gottc,diensten und Amtsh,1ndlungcn

- - Auf1•,ltl L'i1wr Chor.irbc'il tur ,1l!c Alkrsgnq•pL"ll

-- Authw nrn lnstn1mt·nt,1lkrl'isen

- Offenheit für neues Liedgut

- Zusammenarbeit mit den anderen Kirchenmusiker /-musi-
kerinnen am Ort

Die Or.�L'i ist /\nf,mg Lll'r fünt>.igl'r )cihrc ,,,n der 1-'irma
W,ilch-r l'rb,1ut ,nirden und wurdL' Mitil' dL·r ,ieb/iger J,1hrl' 
nm der l-irrn<1 r-:ührcr grundlq;cnd übcrh,1lt. 

Zur Kirchengemeinde gehören 8.300 Genwindeglieder u11ci 
drei Piarrstellen. Die Vergütung erfolgt nach dt'rn Kirchlichen 
Angestellten-Tarifvertrag (KAT-NEK). Bei der \Vohnungssu
che sind 11·ir behilflich. 

Lkwl'rbungt'll l'rhitten 111r [ij,., /lllll 11. J,rnu.ir J l)c/ 1 ,111 d,1s l<ir
clwnbüru der Anschar-K1rchengemcinde. 23'il) Neumünster 
Am Alten Kirchhof 8. 

Auski.111.fte erteilen Herr R,iiner von dem Bussche-Hadden
hausen. Tei. 04321 /3 11 7\1 und Propst Johannes Jiirgensen, Tel. 
(l-!32 l -l LJ�: :;4_ 

A/ .. 3ll .\11,;cl1ar-Ncunn11Hcr T III / T 1 

* 

Im Pfarrbezirk Hennstedt der Ev.-Luth. Kirchengemeinde 
Kellinghu<sen ist die Stelle 

einer Yielseitigen Kirchenmusikerin/ 
eines vielseitigen Kirchenmusikers mit C-Prüfung, 
die/ der auch Interesse an Kinder-
und Jugendarbeit hat oder 
einer Gemeindehelferin/eines Gemeindehelfers 
mit Kirchenmusiker-C-Prüfung 

umgehend zu besetzen. 

Diese volle Stelle kann auch auf zwei halbe Stellen aufgeteilt 
wprden. 

Der Aufgabenbereich umfaGt: Kinder- und Jugendarbeit; Be
suchsdienst sowie gering anfallende Büroarbeiten; das Orgel-



Seite :ßb G\'ORl. 19Yll '.\r. 24 

spiel beim sonntäglichen Gottesdienst und bei An,tshandlun
gen; Ll iL' 1 .eitu nc; l'ines f-;L'mischten Kirchenchorl's, L'itw.s l'o;;,1 u
nenchores und Lweier Flötengruppen. 

Wünschens11·ert wäre eine Offenheit für „Missionarischen 
CenwindL\1t1fb,1 u". 

Be11·erbungen mit den üblichen Unterlagen sind bis zum 3ll. 
JanuM 1991 zu richten an den Kirchennll'stand der Ev.-Luth. 
l<irclwngenwinde Kl'llinghuscn. 1 indL·n�tr. 2,221-; f..:cllinghu
sen. 

Nähere Auskünfte erteilen der Vorsitzende des Kirchennir
stc1ndL·�, 1-lerr l\1stor Ku lliL'k, Kc1,t,mil'n,1llt'L' h, 22 i-; KL'llinghu
"en, Tel. 04822 '20 26. und Herr Pastor Cords , Schulstr. 12, 
2211 Hennstedt, Tel. 04817 /20-J. 

;\z.: 311 Kellinghusen E J 

Die \fartin-Luther-Kirchengemeinde in Stockeisdorf sucht 
für ihre neu errichtete 

B - Stelle 
eine/n hauptamtliche/n B-Kirchenmusiker/in 

Unsere Gemeinde 
Unsere Martin-Luther-Kirchengemeinde liegt dm Stadtr,rnd 

von Lübeck. Grund-, Haupt- und Realschulen befinden sich 
ilm Ort. WeiterführendL' Schulen �ind in Rc,d Schwart;iu oder 
Ui bt'L kund mit dl'm F,1hrr,1d t>ckr dem St,1Lltbus sl"lrnell /LI u·
reichen. 

Wir sind eine stetig 11·achsende Kirchengemeinde mit 1.Z. 
'i]()t I Ct'mcincll'glieLkrn und z11 ci 1 'larrstdlcn. Li1w Dic1kt ,nin 
ist für die Jugendarbeit angestellt. In uföerem Kindergarten 
und in den Spielkreisen werden z.Z. 220 Kinder betreut. 

Das ] lJt,S erb,1u lc lvlcutin-Luthn-l l,1u" 1 Ccmeindc'/L'ntrum) 
ist sehr großzügig angelegt und bietet gute Möglichkeiten für 
Yielfältige Arbeit. Die Kirche und die Friedhofskc1pelle teilen 
wir 111b mit dL'l' ,1mlc<rc11 Kirclwn,�erncm,k. 

Instrumentarium 
In der Kirche befindet sich eine neue mechanische Schleitla

dL'nur:c;L'l (Ltrnic1 hr 1 W('\: mit 1,wi \.!an., l'cd., 2t) Fiqc)stl'rn ll nd 
Kopp1cln. Ferner steht in der Kirche ein hochwertiges Cembalo 
/Manual DmH1, Paris). lm Martin-Luther-Haus befinden sich 
ein µ;11 tc'r Knn1l'rtflüg,,] und L'lll KLn·ier. ! n der Fril'lihofsb �•c•l
le steht emc L-Orgel. 

Die Aufgaben 
V] usikc1li,L ilL' Ct•sLiltll ng der C, 1ttcsdil·1bk in der KinhL' und

im ;\lMtin-Luther-Haus, sowie der Amtshandlungen und Ge
meindeveranstaltungen. Für Chor und Instrnnwntalmusik 
gibt es in unserer Kirchengemeinde genügend Interessierte, 
die bereit s ind mitzumachen. 

Wir wünschen uns eine/n Kirchenmusiker/in, der/die 
Freude an der Kirchenmusik an Kinder, Jugendliche und Er
wachsene weitergeben möchte. 

Die Vergütung erfolgt nach dem Kirchlichen Angestellten
Tarifvertrag (KAT-NEK). 

Auskunft erteilt Pastor H. Kalläne, Tel. 0451 / 49 87 22 oder 
49 27 97, 

Bewerbungen sind bis zum 31.Januar1991 zu richten an den 
Kirchenvorstand der Martin-Luther-Kirchengemeinde, Schul
weg 1 a, 2406 Stockeisdorf. 

Az.: 30 - Martin-Luther-Stockeisdorf - T III / T 3 

* 

Die Ev.-Luth. Kirchengemeinde Nortorf sucht für die Zeit des 
lv1 u tl.ersch u tlL'S vom 1. Jamtd r 1 l)() 1 bis /ll 111 l'i. :\ pril 1991 . L'\ tl. 
auch 1'mger, ll'enn Lrziehung�urlaub bcansprucllt wird, 

eine Vertretung für die Mitarbeiterin 
in der Kinder- und Jugendarbeit 

Die wöchentliche Arbeitszeit beträgt 38,5 Stunden. 
Die Vergütung erf()]gt nilch dem KAT 

remer �ucht die Kirchengemeinde ;ib sofort tür die Zeit bis 
zum 31. Dezember 1993 

,·1rw L'>-,llll111intc' Krankenschwester' 
einen examinierten Krankenpfleger 

für die Sch11·esternstation. 
DiL' \\'tichu1tlidw _,\rbcitS/eit bctr;igt 2rhtum1en. Dl'r Ft1l1rcr

schein KI. II! ist erforderlich. 
Die Vergütung erfolgt mich Kr des K:\ T. 
13l'werbungen tür bcidL· Stellen sind zu richten an dl'n Kir

chenvorstand der E,>Luth. Kirchengemeinde "\ortorf, z.Hd. 
FL1u Sehei!, "\iedern,tr 2, 23::;3 Nort(1rf. Tel. 043C/2/20 14. 

Az.: 30- Nortorf- E 3 

Im Rechmmgspnrfungsamt der Nordelbischen E\'.-Luth. 
Kirche sind 

zwei Prüferstellen 
- mit Dienstsitz in Hamburg zum nächstmöglichen Zeitpunkt
und mit DiL·nstsit, in f..:il'l zum 1. M,1i 1 L)LJJ - ,u hl'sd1cn

Die Besoldung/Vergütung erfolgt nach Besoldungsgmppe 
A 13 (gehobener Dienst) des KBesG bzw. Vergütungsgruppe 
l f 1 1 11 ,l dL•S K -'\T-N E K I WL'SL'll ,glt ·ich H \ T)

Die Stelleninhabe!'Stelleninhaberinnen werden mit Prü
fun:;saufgc1ben nach ,\faßgabe des Kirchengesetzes der :\Jor
cklb1sdwn l(irclw i1 l,er die l\cc lmimg,pnilung '°' 111128. l,1m1<1r
1 LJ�lJ (GVO!JI. 1989. 5. 34) betraut. D1cr l'rüfungsbereich er
streckt sich auf das Gebiet der Nordelbischen Kirche mit
Schll'erpunktcn jl' n,ich dem Dienstsitz im ni,rdlichen bzw.
;,üd lil hen l3creich. Dt·�l1<1lb I\ ird I lc:-.ih l1lill und \.lubilititl 1 ,>r
ausgesetzt. Ein Pri\·at-PKW 11ird für den dienstlichen Einsatz
zu gelassen. Übernachtungen in ausw,utigen Geschäftsorten
,incl nfurckrlich.

Bewerber, Bewerberinnen sollen über Ausbildung und Er
fahrung auf den Gebieten des Haushalts-, Kassen- und Rech
nungswesens, des Personalwesens, des Wohnungswesens, der
Organisation verfügen und zumindest Grundkenntnisse auf
dem Gebiet der EDV besitzen. Für die Durchführung betriebs
wirtschaftlicher Prüfungen werden Kenntnisse in der kauf
männischen Buchführung Yorausgesetzt.

Bewerbungen und Nachfragen sind an den Direktor des
Rechnungsprüfungsamtes, Oberkirchenrat Loehr, Teilfeld J,
2000 Hamburg 11, und telefonisch unter Nr. 0431 (Kiel)/ 991-
260 bzw. '.!64 zu richten.

Die Bewerbungsfrist läuft bis zum 31. Januar 1991. 

Az.: Pers. M-4-· D 11 
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Persona I nachrich ten 

Drd i nil'rt: 

Am 9. Dezember 1990 die Vikarin .\nne S t ein m e i er -
K I e in h e rn p e I , geb, Steinrneier. 

[ r n ,l ll ll l: 

Mit \\irkung vom 1 U,•;:cmbcr l'Jll1l ,kr bi�lll'rigL' Kirclwn
arntsrat Lennart K I ä s c h e n LUm Kirchenober,rn1brat 
beim T\Jordelbischen Kirchenamt in Kiel; 

mit\\ irkung vom 1. Dezember 1990 der bi,-;herige Kirchen,mtt
mann Volker Li e b  ic h zum Kirdwncimtsrat beim '\"or
cklbisclwn l<irclwn,mlt in KieL 

Bes tät i g t: 

l\lit \ \-irkung vorn 16, Dezember 1990 die\ Vahl des Pastors z,A 
Johan-Peter K e m F' er rn a n  n, z,Z in Nordhastedt, bei 
,dcichzl'itigcr Bq2:r(111dung eifü•'.'o Dic•nstvcrhiiltni,,L•s ,,b 
l\btur ,lll f l ,cbcn,-,;:L•il (l'ingL·,chr,i11Ues DiL'nsl ,-crhci I tm,-, -
:;11 ',--)zur Nordc,]bi,-,chcn Fv.-Luth kirchc/l1m l\1,-,tur dn 
Pfarrstelle der St . .'\ikolai-Kirchengemeinde Hohenfeide, 
Kirchenkreis Rantzau; 

mit \\'irkung vorn 1. Dezember 1990 die Wahl des Pastors z.A. 
T Lrns-T leinrirh c; c h ,, c h t, z.Z. in H,m1bmg, bei glc•i,h
/c·itiger Fkgriinch:11g eine,-, DiL·n,t,,·rh,iltni,sL'S ab [',1,lm 
aut LL·bcn-.zc·it ;:ur '\cirdl'lbisclwn [\'.-l auth. Kiffih /Ulll 
Pastor der Pfarrstelle der Kirchengemeinde St. Pankratius 
Ochsenwerder, Kirchenkreis Alt-Hamburg - Bezirk Berge
dorf -; 

mit\ \'irkung \'Orn 1. Dc?cmber 1990 dil' \ \',,hl des P<lstors /. 1\. 
l(\rg-rvlichael S chmid t ,  '/.7. in l\ics,•bv, bei gk·ich1citi
gcr l::kgründung ,·mcs DiL•nst\'L·rhdllnisses ,1ls l\1,tc,r ,1ut 
Lebenszeit zur'.\ ordelbischen Ev.-L u th. Kirche zum [\15tor 
der Pfarrstelle Riesebv, Kirchenkreis Eckernförde; 

mit Wirkung vom 1. Januar 1991 die \\-ahl der Pastorin z.A. 
Crsula S ieg - Pommer e n in g, geb. Sieg, z.7. in föd 
�L1�L•berg, bei gh-·1Lh/citigcr Begrli nd ung l'incs 1 )ic1v-,l ,·c-r
h,1l tnisses ,1ls l',1,tClrin auf Ll'l•c'll'•/c'it (l'ingL·schr,rnktvs 
lJJenstverhältnis - 5ll 'lc -) zur '\urdelbischen b-.-Luth. 
Kirche zur Pastorin der 4. Pfarrstelle der Kirchengemeinde 
Segeberg, Kirchenkreis Segeberg. 

B e r u ft•n: 

'.\lit \ \ irkung vom l Dezember J lJlJlJ aut diL' Dauer von 4 ]ah t·rn 
die Pastorin Gudrun G i e ß l e r  - Pet e r s  e n, geb. 
Gießler, bisher in Havetoft, zur Pastorin der Pfarrstelle des 
Kirchenkreises Angeln für pfarramtliche Vertretungsdien
ste; 

mit Wirkung vom 16. Dezember 1990 die Pastorin z.A. Susanne· 
0 t t o - K e 111 pe r rn a n  n, geb. Otto, z.Z. in l\:ordha-

stl'd t. bei gkichzt·itigLT J:lcgründung L'lllL'" ])imsl \'L•rh;1lt
nisses als Pastorin auf Lebenszeit (eingeschränktes Dienst
verhältnis-SO 'lc -) zur .'\ordelbischen E\·.-luth. Kirche zur 
Pasturin der Pfarrstelle des Kirchenkreises Rantzau 
für Krankenhausseelsorge im Schwerpunktkrankenhaus 
Flmsh,,rn mil dl'nl Dic•n,-,t,it'/ in Elmshurn; 

mit Wirkung \'om 1. ldnll,H 1 ')')] ,rnl die D,1llL'I \ cm 5 f,ihn·n 
die Pa,torin Dr. Mm,ika Schwi n g e, bisher in Kid, ab 
Pastorin in das Amt emer Referentin der Kirchenleitung 
mit dem Dienstsitz in Kiel; 

mit Wirkung vom 1. Jam1ar 1991 auf die D,1uer von 5 Jahren 
dn l'c1,tur Cerh,ml L 1 r ich, bislwr \knlor für cliL' 
1;:q.;H'l', 5,-hk,wig, in cL1, .-\mt dL·s Dirc·kt"r" dcc, l'rcdigcr
und Studienseminars dt'r '\iordclbischen E\.-Lulh. Kirche 
mit dem Dienst- und \\"ohnsitz in Preetz. 

E i n ;,_; t' f ii h r t : 

1\m !h .. '\,,\ c·mbcr llNlld1L' T',htorin J\nnc R L' ich m ,1 n n ,,b 
Pastorin in das Amt einer :V1entorin in der .--\usbildung \'On 
Vikaren der :'.\'ordelbischen Ev.-Luth. Kirche in der Region 
Kiel. 

\' t' r 1 ,1 n g L' r l : 

Die Anll,zL·il de', l'asturs Dl'lld 1\ 1 m L'" als lnhc1ber dn 2. 
Pfarrstelle des Kirchenkreises Lübeck für Religionsunter
richt in Gymnasien in Lübeck um 5 Jahre über den 
31. Januar 1991 hinaus.

l n d L' n R u h L', t a n d \' c' r s L' t / t .

Mit Wirkung \'0m 1. Mai 1 CJ9 l der Pastor Hans-Enoch D i t t
rn a n n in Hamburg; 

mit Wirkun;::; vorn 1. März 1 CJ9 l der Pastor Hans K i e s  c h k e 
in Risum-l .indholm; 

mil V\irkung \'()lll l. M,i u J lJ'! ! dL'r P,1slm 1, ,c1chim l< o b  e-
1 i u s rn l l,rn,burg-Rc1hbtl·dt; 

mit WJYkung vom 1. Mai 19CJ1 der Pastor Joachim M e u ß er 
in Bad Schwartau; 

mit iNirkung vom 1. Febrncir 1991 der Pastor Gerd St o 1 t e n
b L' r g in 1 --1.imburg; 

mit \Nirkung \'0111 1. M,1i I LJlJ I der [1.istor [,(ich,ird T r c s s c in 
Hambmg-Eidelstedt; 

mit Wirkung vom 1. Mai 1991 der Pastor Johannes W e n d t 
in Moorrege über Pinneberg; 

mit Wirkung \'0111 1. Januar 1991 der Kirchenoberverwaltungs
rat Bucho W i a r d a  vom Rechnungsprüfungsamt der 
Nordelbischen Ev.-Luth. Kirche. 
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